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Herrn 

Präsident des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlamentsdirektion 

Dr. Karl Renner Ring 3 

1017 Wien 

 

Geschäftszahl: 2025-0.322.825  

 

Ich darf darauf hinweisen, dass nach den Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes in 

der nunmehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 10/2025, die Zuständigkeit zur Beantwortung 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 557/J-NR/2025 betreffend fehlende 

Beantwortung der Anfrage 19471/J "Externe Verträge im Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung Q3 2024" der Abg. Michael Schnedlitz, Kolleginnen und 

Kollegen vom 26. Februar 2025 für die Bereiche Wissenschaft und Forschung an mich 

übergegangen ist.  

Die Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

➢ 1. Warum kommen Sie oder Ihr Vorgänger im Ressort der Beantwortung nicht 

nach, während sämtliche Regierungsmitglieder Ihres Koalitionspartners eine 

dementsprechende Anfrage beantwortet haben?  

Dazu wird auf das aus Art. 28 B-VG ableitbare Prinzip der Diskontinuität, welches besagt, 

dass Verhandlungsgegenstände mit Ablauf der Gesetzgebungsperiode grundsätzlich 

„verfallen“ und in der neuen Gesetzgebungsperiode neu eingebracht werden müssen (siehe 

auch Öhlinger, Verfassungsrecht, 9. Auflage, RZ 399; Lienbacher, Art. 27 B-VG, RZ 15ff, in: 

Korinek/Holoubek et al, Österreichisches Bundesverfassungsrecht), verwiesen. 

Zu den Fragen 2 bis 19 und 41 bis 57:  

➢ 2. Welche Verträge mit welchen Beratungsunternehmen oder externen Beratern 

wurden im Zeitraum von 01.07.2024 bis 30.09.2024 in Ihrem Kabinett bzw. Ressort 

und nachgeordneten Dienststellen geschlossen? (Bitte um genaue Aufstellung aller 
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einzelnen Verträge nach Monat, Laufzeit der Verträge, vereinbartem Honorar, 

Auftragnehmer und Leistungsumfang der Verträge)  

➢ 3. Wie hoch sind die Kosten der in Frage 2 genannten Beraterverträge in Summe 

sowie im Einzelnen?  

➢ 4. Wer trägt die Kosten für die in Frage 2 genannten Beraterverträge?  

➢ 5. Wurden zusätzlich zu den Honoraren der Verträge Spesen verrechnet? (Bitte um 

genaue Aufschlüsselung der verrechneten Spesen je Vertrag)  

➢ 6. Von wem wurden die in Frage 2 genannten Beraterverträge in Auftrag gegeben?  

➢ 7. Aus welchen Gründen wurden die in Frage 2 genannten Beraterverträge in 

Auftrag gegeben? (Bitte Gründe je Vertrag angeben)  

➢ 8. Auf welcher Rechtsgrundlage wurden die in Frage 2 genannten Beraterverträge 

in Auftrag gegeben? (Bitte Rechtsgrundlage je Vertrag angeben)  

➢ 9. Gibt es anderweitige Personen oder Unternehmen, die mittelbar oder 

unmittelbar besonders von den in Frage 2 geschlossenen Beraterverträgen 

profitieren oder profitieren könnten? a. Wenn ja, welche? b. Wenn ja, inwiefern?  

➢ 10. Bei welchen abgeschlossenen Verträgen mit Beratungsunternehmen oder 

externen Beratern erfolgte im Zeitraum von 01.07.2024 bis 30.09.2024 in Ihrem 

Kabinett bzw. Ressort und nachgeordneten Dienststellen eine Ausschreibung? (Bitte 

um Auflistung nach interner oder externer Ausschreibung)  

➢ 11. Wie sieht der interne Ausschreibungsprozess konkret aus?  

➢ 12. Wie lautete der Text der jeweiligen internen Ausschreibungen?  

➢ 13. Wie sieht der externe Ausschreibungsprozess konkret aus?  

➢ 14. Wie lautete der Text der jeweiligen externen Ausschreibungen?  

➢ 15. Warum wurden keine hausinternen Beamten mit den Aufgaben betraut?  

➢ 16. Wurden im Zeitraum von 01.07.2024 bis 30.09.2024 Beraterverträge 

unmittelbar oder mittelbar mit Unternehmen oder Personen abgeschlossen, an 

denen Personen beteiligt sind, die aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter Ihres 

Ressorts sind oder waren? a. Wenn ja, welche Verträge mit welchen Personen 

waren das und wie hoch waren die Kosten dafür?  

➢ 17. Nach welchen Kriterien wurden die in Frage 2 genannten Beraterverträge ohne 

Ausschreibung vergeben?  

➢ 18. Welche der in Frage 2 genannten Beraterverträge wurden ohne Ausschreibung 

vergeben?  

➢ 19. Wurden Beraterverträge im Sinne der Frage 2 aus Mitteln, die Ihnen speziell in 

Ihrer Funktion als Bundesminister zur Verfügung stehen, bestritten? a. Wenn ja, für 

welche Leistungen? (Bitte nach Umfang der Leistung und Höhe der Kosten gliedern) 

b. Wenn ja, warum?  

➢ 41. Welche sonstigen Verträge mit Beratungsunternehmen, externen Beratern oder 

Ähnlichem (inklusive persönliche und strategische Beratung) wurden im Zeitraum 

von 01.07.2024 bis 30.09.2024 in Ihrem Kabinett bzw. Ressort und in den 
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nachgeordneten Dienststellen geschlossen? (Bitte um genaue Aufstellung aller 

einzelnen Verträge nach Monat, Laufzeit der Verträge, vereinbartem Honorar, 

Auftragnehmer und Leistungsumfang der Verträge)  

➢ 42. Wie hoch sind die Kosten der in Frage 41 genannten sonstigen Verträge in 

Summe sowie im Einzelnen?  

➢ 43. Wer trägt die Kosten für die in Frage 41 genannten sonstigen Verträge?  

➢ 44. Wurden zusätzlich zu den Honoraren der Verträge Spesen verrechnet? (Bitte um 

genaue Aufschlüsselung der verrechneten Spesen je Vertrag)  

➢ 45. Von wem wurden die in Frage 41 genannten sonstigen Verträge in Auftrag 

gegeben?  

➢ 46. Aus welchen Gründen wurden die in Frage 41 genannten sonstigen Verträge in 

Auftrag gegeben? (Bitte Gründe je Vertrag angeben)  

➢ 47. Auf welcher Rechtsgrundlage wurden die in Frage 41 genannten sonstigen 

Verträgen in Auftrag gegeben? (Bitte Rechtsgrundlage je Vertrag angeben)  

➢ 48. Gibt es anderweitige Personen oder Unternehmen, die mittelbar oder 

unmittelbar besonders von den in Frage 41 geschlossenen sonstigen Verträgen 

profitieren oder profitieren könnten? a. Wenn ja, welche? b. Wenn ja, inwiefern?  

➢ 49. Bei welchen der in Frage 41 genannten sonstigen Verträgen erfolgte im 

Zeitraum von 01.07.2024 bis 30.09.2024 in Ihrem Kabinett bzw. Ressort und 

nachgeordneten Dienststellen eine Ausschreibung? (Bitte um Auflistung nach 

interner oder externer Ausschreibung)  

➢ 50. Wie sieht der interne Ausschreibungsprozess konkret aus?  

➢ 51. Wie lautete der Text der jeweiligen internen Ausschreibungen?  

➢ 52. Wie sieht der externe Ausschreibungsprozess konkret aus?  

➢ 53. Wie lautete der Text der jeweiligen externen Ausschreibungen?  

➢ 54. Warum wurden keine hausinternen Beamten mit den Aufgaben betraut?  

➢ 55. Nach welchen Kriterien wurden die in Frage 41 genannten Beraterverträge 

ohne Ausschreibung vergeben?  

➢ 56. Welche der in Frage 41 genannten Verträge wurden ohne Ausschreibung 

vergeben?  

➢ 57. Wurden Aufträge bzw. Leistungen im Sinne der Frage 41 aus Mitteln, die Ihnen 

speziell in Ihrer Funktion als Bundesminister zur Verfügung stehen, bestritten? a. 

Wenn ja, für welche Leistungen? (Bitte nach Umfang der Leistung und Höhe der 

Kosten gliedern) b. Wenn ja, warum?  

Im Zeitraum 1. Juli 2024 bis 30. September 2024 wurden folgende Beratungsverträge bzw. 

sonstigen Verträge mit Beratungsunternehmern/Beratern abgeschlossen:  
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Auftragnehmer Vertragsgegenstand / 
Auftragsinhalt (Titel) 

Vertrags-
summe inkl. 
Steuern in 
EUR  

Zusätzliche 
Spesen 
neben 
Vertrags-
summe 

Laufzeit 
des 
Vertrages 

Monat des 
Abschlusses  

Bezahlte 
Kosten / 
Ausgaben inkl. 
Abgaben und 
Steuern in EUR 

Personen im 
Sinne der 
Frage 16 

Neugebauer 
Angelika, Mag. 

Wirtschaftliche Analysen 
österreichischer 
Universitäten, 
Forschungseinrichtungen 
und Fachhochschulen 

1.959.208,80 Nein 01/2025 
bis 
01/2031 

09/2024 Keine 
Zahlungen bis 
30.09.2024 
erfolgt 

Nein 

Kern Helmut, 
Prof. Mag. 

Beratung zu 
rankingspezifischen 
Fragestellungen im 
Bereich Universitäten 
und Fachhochschulen, 
insbesondere 
hinsichtlich der 
Erreichung des Zieles 3 
(2 österreichische 
Universitäten unter TOP 
100) der FTI-Strategie 
2030 

96.000,00 
 

Nein 01.06.2024 
- 
31.05.2025 
 

07/2024 
 

24.000,00 Nein 

Malthus FlexCo Organisationsberatung 
zur teilweisen 
Übertragung Enic Naric 
Austria an die OeAD 
GmbH 

30.240,00 Nein 3 Monate 
(07/2024 
bis 
09/2024) 

07/2024 Keine 
Zahlungen bis 
30.09.2024 
erfolgt  

Nein 

 

Die jeweiligen Beratungsverträge bzw. sonstigen externen Verträge mit 

Beratungsunternehmen bzw. Beratern wurden von der nach der Geschäftseinteilung 

jeweilig zuständigen Organisationseinheit des Bereiches Wissenschaft und Forschung in 

Auftrag gegeben. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum es in dem durch das Bundesministeriengesetz 1986 

idgF festgelegten Aufgabenbereich des Bundesministeriums notwendig ist, im Einzelfall 

externe Beratung zu einem bestimmten Thema heranzuziehen. So kann sich punktuell die 

Herausforderung stellen, dass zu spezifischen Themenstellungen spezialisiertes 

Expertenwissen im Bundesministerium nicht vorhanden ist oder die vorhandenen 

Personalressourcen für die Wahrnehmung zeitlich begrenzter Aufgaben (z.B. Projekt) nicht 

ausreichen. Es wird dann eine externe Expertin oder ein Experte, die/der sich auf dieses 

Thema spezialisiert hat, herangezogen. Ein weiterer Grund, externe Unterstützung 

anzufordern, besteht darin, dass es zweckmäßig ist, in bestimmten Bereichen neben der 

Ressortsicht des Themas auch den Blickwinkel eines Außenstehenden einzubeziehen. Auch 

dies erfordert die Beauftragung externer Beratung, um die Entscheidungsbasis durch von 

außen kommendes Fachwissen zu bereichern. 

Nach Kenntnisstand des Bereiches Wissenschaft und Forschung gibt es keine 

„anderweitigen Personen oder Unternehmen“, die besonders von den 

Agenturbeauftragungen „profitieren“ könnten. 
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Alle genannten Vertragsabschlüsse erfolgten rechtskonform und entsprechend den 

einschlägigen Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 idgF. 

Eine Darstellung, ob und inwieweit an den angeführten Unternehmen allfällig Personen 

beteiligt sind, die aktuelle oder ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ressorts 

bzw. der Vorgängerressorts sind, ist mit einem verwaltungsökonomisch vertretbaren 

Aufwand nicht zu bewältigen, zumal dazu eine Recherche im Wege von einzuholenden 

Unternehmensinformationen und deren jeweiligen wirtschaftlichen Beteiligungsstrukturen 

nötig wäre. Darüber hinaus stellt es keinen Gegenstand der Vollziehung dar, den auf ein 

Beschäftigungsverhältnis zum Bund folgenden späteren Arbeitgeber zu ermitteln. 

Die durch nachgeordnete Dienststellen allfällig erfolgten Beauftragungen könnten nur mit 

einem nicht vertretbaren Aufwand erhoben werden, weswegen um Verständnis ersucht 

wird, dass von einer diesbezüglichen Beantwortung Abstand genommen wird. 

Zu den Fragen 20 bis 30:  

➢ 20. Welche Studien, Untersuchungen und sonstige Aufträge mit wissenschaftlichem 

Hintergrund wurden im Zeitraum von 01.07.2024 bis 30.09.2024 durch Ihr Kabinett 

bzw. Ressort und nachgeordnete Dienststellen an wen vergeben? (Bitte um genaue 

Aufschlüsselung nach Auftragsinhalt, Studienleiter, Zielsetzung und beschlossenem 

Zeitpunkt der Fertigstellung)  

➢ 21. Wie hoch sind die Kosten der in Frage 20 genannten Studien, Untersuchungen 

und sonstigen Aufträgen in Summe sowie im Einzelnen?  

➢ 22. Wer trägt die Kosten für die in Frage 20 genannten Studien, Untersuchungen 

und sonstigen Aufträge?  

➢ 23. Von wem wurden die in Frage 20 genannten Studien, Untersuchungen und 

sonstigen Aufträge in Auftrag gegeben und aus welchen Gründen?  

➢ 24. Wirken Personen aus Ihrem Kabinett bzw. Ressort oder anderen Kabinetten 

bzw. Ressorts an den in Frage 20 genannten Studien mit? a. Wenn Ja, wer. b. Wenn 

ja, inwiefern?  

➢ 25. Wurden bzw. werden diese Studien veröffentlicht? a. Wenn ja, wann? b. Wenn 

ja, wo? c. Wenn nein, warum nicht?  

➢ 26. Wurden Verträge im Sinne der Frage 20 aus Mitteln, die Ihnen speziell in Ihrer 

Funktion als Bundesminister zur Verfügung stehen, bestritten? a. Wenn ja, für 

welche Leistungen? (Bitte nach Umfang der Leistung und Höhe der Kosten gliedern) 

b. Wenn ja, warum?  

➢ 27. Welche Verträge mit welchen Werbefirmen wurden im Zeitraum von 

01.07.2024 bis 30.09.2024 in Ihrem Kabinett bzw. Ressort und nachgeordneten 

Dienststellen geschlossen? (Bitte um genaue Aufstellung aller einzelnen Verträge 

nach Monat, Laufzeit der Verträge, vereinbartem Honorar, Auftragnehmer und 

Leistungsumfang der Verträge)  
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➢ 28. Wie hoch sind die Kosten der in Frage 27 genannten Verträge mit Werbefirmen 

in Summe sowie im Einzelnen? 2 von 4 557/J XXVIII. GP - Anfrage (gescanntes 

Original) www.parlament.gv.at  

➢ 29. Wer trägt die Kosten für die in Frage 27 genannten Verträge mit Werbefirmen?  

➢ 30. Wurden zusätzlich zu den Honoraren der Verträge Spesen verrechnet? (Bitte um 

genaue Aufschlüsselung der verrechneten Spesen je Vertrag)  

Vom 1. Juli 2024 bis zum 30. September 2024 wurden folgende Studien mit 

wissenschaftlichem Hintergrund oder Forschungshintergrund beauftragt: 

Auftragnehmer Vertragsgegenstand / 
Auftragsinhalt (Titel) 

Ziel  Bezahlte 
Kosten / 
Ausgaben 
inkl. 
Abgaben und 
Steuern in 
EUR 

Zeitpunkt der 
Fertigstellung 

Veröffentlichung  Personen 
im Sinne 
der Frage 
16 

Institut für Höhere 
Studien 

MINT-Studien und Berufe: 
Auswertung der Rohdaten 
der Befragung von 
Schülerinnen und Schülern 
im Rahmen der 
Reifeprüfung 2024 

Evidenzen zur 
Verbesserung der MINT- 
Bildungs-und Berufs-
orientierungsangebote 
und der Mathematik-
didaktik an Schulen 

Keine 
Zahlungen 
bis 
30.09.2024 
erfolgt 

10/2024 Ja Nein 

Verein 
Personenkomitee 
Gerechtigkeit für die 
Opfer der NS-
Militärjustiz 

Erinnerung an die 
Verfolgung durch die NS-
Militärjustiz im BMBWF, 
Concordiaplatz 1, durch 
die Schaffung eines 
Erinnerungszeichens 

Erforschung der NS-
Geschichte des 
Gebäudes Concordia-
platz 1 als Basis eines 
Erinnerungszeichens am 
Amtsgebäude 

Keine 
Zahlungen 
bis 
30.09.2024 
erfolgt 

09/2024 Veröffentlichung 
auf der Website 
des BMBWF 
geplant 

Nein 

Melichar Peter, Dr. Historische Recherche 
BMBWF-Amtsgebäude 
Wasagasse 2 

Erforschung der 
Geschichte des 
Amtsgebäudes 
Wasagasse 2 des 
BMBWF 

Keine 
Zahlungen 
bis 
30.09.2024 
erfolgt 

09/2024 Veröffentlichung 
auf der Website 
des BMBWF 
geplant 

Nein 

Technopolis 
Forschungs- und 
Beratungsgesellschaft 
m.b.H. 

Vergabe der Erstellung 
eines Fortschrittsberichtes 
sowie der Evaluierung des 
ERA-NAP 2022-2025 

Darstellung der 
Fortschritte in der 
Umsetzung der 12 
Initiativen des ERA-NAP 
2022-2025 (Fortschritts-
bericht); Evaluierung 
der österreichischen 
ERA Governance; 
Evaluierung des ERA-
NAP 2022-2025; 
Empfehlungen für den 
nächsten Politikzyklus 
(2025-2028) 

Erste Zahlung 
€ 32.373,- 
per 
30.8.2024 
erfolgt 

 

3/2025 Veröffentlichung 
auf der Website 
des BMBWF und 
auf eRA.gv.at 
geplant 

Nein 

Leidenmühler Franz, 
Univ.-Prof. Dr.  
Universität Linz 

Gutachten zum 
unionsrechtlichen 
Rahmen für 
Regelungsmodelle des 
Universitätszugangs in 
Österreich 

Erarbeitung von 
unionsrechtskonformen 
Wegen, wie mit dem 
Zustrom ausländischer 
Studierender in 
Studienrichtungen, die 
für die Aufrecht-
erhaltung des 
Gesundheitssystems 
relevant sind, 
umgegangen werden 
kann 

Keine 
Zahlungen 
bis 
30.09.2024 
erfolgt 

09/2024 Veröffentlichung 
auf der Website 
des BMBWF 
geplant 

Nein 

IFES Institut für 
empirische 
Sozialforschung 
GmbH 

Durchführung einer Studie 
zu Demokratiebildung für 
Erwachsene 

Gewinnung von 
Erkenntnissen darüber, 
welche Faktoren die 
Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung mit 

Keine 
Zahlungen 
bis 30.09.204 
erfolgt 

12/2024 Veröffentlichung 
auf der Website 
des BMBWF 
geplant 

Nein  
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Demokratie im Rahmen 
von Erwachsenen-
bildungsangeboten 
fördern. Dies dient der 
Weiterentwicklung 
entsprechender 
Angebote an 
Einrichtungen für 
Erwachsenenbildung  

 

Die Beauftragung erfolgte von der nach der Geschäftseinteilung zuständigen 

Organisationseinheit des Ressorts Wissenschaft und Forschung. Externe wissenschaftliche 

Expertise für spezifische Themengebiete wird punktuell dort eingeholt, wo sie im 

Bundesministerium nicht vorhanden ist. Ein weiterer Grund, externe wissenschaftliche 

Expertise anzufordern, ist, dass es sinnvoll ist, in bestimmten Bereichen neben der 

Ressortsicht des Themas auch einen anderen Blickwinkel eines Außenstehenden oder auch 

eines Betroffenen einzubeziehen. 

Die durch nachgeordnete Dienststellen allfällig erfolgten Beauftragungen könnten nur mit 

einem nicht vertretbaren Aufwand erhoben werden, weswegen um Verständnis ersucht 

wird, dass von einer diesbezüglichen Beantwortung Abstand genommen wird. 

Zu den Fragen 31 bis 40:  

➢ 31. Von wem wurden die in Frage 27 genannten Verträge mit Werbefirmen in 

Auftrag gegeben und aus welchen Gründen?  

➢ 32. Gibt es anderweitige Personen oder Unternehmen, die besonders von den in 

Frage 27 geschlossenen Verträgen mit Werbefirmen profitieren könnten? a. 

Wenn ja, welche? b. Wenn ja, inwiefern?  

➢ 33. Bei welchen abgeschlossenen Verträgen mit Werbefirmen erfolgte im 

Zeitraum von 01.07.2024 bis 30.09.2024 in Ihrem Kabinett bzw. Ressort und 

nachgeordneten Dienststellen eine Ausschreibung? (Bitte um Auflistung nach 

interner oder externer Ausschreibung)  

➢ 34. Wie sieht der interne Ausschreibungsprozess konkret aus?  

➢ 35. Wie lautete der Text der jeweiligen internen Ausschreibungen?  

➢ 36. Wie sieht der externe Ausschreibungsprozess konkret aus?  

➢ 37. Wie lautete der Text der jeweiligen externen Ausschreibungen?  

➢ 38. Nach welchen Kriterien wurden die in Frage 27 genannten Verträge ohne 

Ausschreibung vergeben?  

➢ 39. Welche der in Frage 27 genannten Beraterverträge wurden ohne 

Ausschreibung vergeben?  

➢ 40. Wurden Verträge im Sinne der Frage 27 aus Mitteln, die Ihnen speziell in 

Ihrer Funktion als Bundesminister zur Verfügung stehen, bestritten? a. Wenn ja, 

für welche Leistungen? (Bitte nach Umfang der Leistung und Höhe der Kosten 

gliedern) b. Wenn ja, warum? 

7 von 8528/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



8 von 8 

Es wurden im genannten Zeitraum keine Verträge mit Werbefirmen im Bereich 

Wissenschaft und Forschung abgeschlossen.  

Wien, 25. April 2025 

Eva-Maria Holzleitner, BSc eh. 

Elektronisch gefertigt 
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